
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Rundgänge und d as St. Pauli Rallyequiz  
 
Vorwort: 
St. Pauli Tourist Office ist auf dem Gebiet der Stadtrundgänge und Durchführung von 
Rallyes durch Hamburg St. Pauli tätig. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
regeln das Vertragsverhältnis zwischen St. Pauli Tourist Office und dem Teilnehmer 
 
§ 1 Inhalt des Angebotes 
Der Inhalt der Rundgänge, bzw. Rallye wird dem Teilnehmer vom ST. PAULI 
TOURIST OFFICE anhand von Flyern, Websitebeschreibung oder Dateianhang per 
E-mail bekannt gemacht. 
 
§ 2 Zahlungsmodalitäten 
Der Teilnehmer bezahlt die vereinbarten Entgelte vorab per Überweisung oder in bar 
am Veranstaltungstag vor Beginn der Veranstaltung. 
 
§ 3 Stornierung 
Bei den offenen St. Pauli Touren kann die Teilnahme jederzeit vorab kostenlos 
storniert werden. 
 
Bei individuell vereinbarten Rundgängen kann die Teilnahme bis 1 Tag vor dem 
Veranstaltungstag kostenlos storniert werden. Bei Stornierung am Tag der 
Veranstaltung werden 75% der Kosten fällig. 
 
Beim individuell vereinbarten Rallyequiz kann die Teilnahme bis 3 Tage vorher 
kostenlos storniert werden. 
Bei Stornierung bis 1 Tag vor Veranstaltung werden 75% der Kosten fällig. 
Bei Stornierung am Veranstaltungstag werden 100% der Kosten fällig.  

 
§ 4 Schadensersatz 
 
Der Teilnehmer ist während der Tour und des Rallyequiz für sich und sein Eigentum 
verantwortlich. St. Pauli Tourist Office haftet nur für Schäden, die auf eine grob 
fahrlässige Planung bzw. Durchführung zurückzuführen sind. 
 
§ 5 Ausschluss von Teilnehmern  
 
St. Pauli Tourist Office, vertreten durch seine Tourguides, behält sich das Recht vor, 
zu stark alkoholisierte oder vorsätzlich und wiederholt den reibungslosen Tourablauf 
störende Personen jederzeit von der Tour auszuschließen.  
 
§ 6 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung treten, die dem 
gewollten Zweck am nächsten kommt. 
 
Gerichtsstand ist Hamburg 
 
ST.PAULI TOURIST OFFICE 
 
- Henning Bunte - 


